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37. REKTORAT - BESTELLUNG DER DEKANIN UND DER PRODEKANE DER FAKULTÄT FÜR 
 WIRTSCHAFTS- UND RECHTSWISSENSCHAFTEN (FUNKTIONSPERIODE VOM 1. JÄNNER 2024 
 BIS 31. DEZEMBER 2025) 

Gemäß § 20 Abs. 5 i. V. m. § 22 Abs. 1 Z 5 UG sowie nach Maßgabe der Satzung, Teil A § 3 Abs. 2 
werden namens des Rektorats der Universität Klagenfurt mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 2024 
bestellt: 
 

Fakultät für  
Wirtschafts- und 
Rechtswissenschaften 

zur Dekanin: Univ.-Prof. Mag. Dr. Margaretha Gansterer  

zum Prodekan: Univ.-Prof. MMag. Dr. Johannes Heinrich 
    (1. Stellvertreter der Dekanin) 

zum Prodekan: Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Martin Wagner 
    (2. Stellvertreter der Dekanin) 

 
Die Fakultät ist gem. Satzung, Teil A § 2 eine Organisationseinheit im Sinne des UG. Die 
Funktionsperiode endet spätestens am 31. Dezember 2025. 
 
Mit dieser Bestellung ist die Bevollmächtigung zum Abschluss aller in den Wirkungsbereich der 
Fakultät fallenden Rechtsgeschäfte im Rahmen der vom Rektor der Fakultät zugewiesenen Mittel 
verbunden. Von dieser Vollmacht mit umfasst sind der Abschluss von freien Dienstverträgen und 
Werkverträgen nach den universitären Standards sowie die kurzfristige Anstellung (außerhalb des 
Stellenplans) auf Basis Dienstzettel und die vorzeitige Beendigung in der Probezeit. Der Abschluss 
der Rechtsgeschäfte erfolgt im Namen der Universität Klagenfurt. 
 
Weiters ist damit die Vollmacht zum Abschluss von Arbeitsverträgen im Wirkungsbereich der 
Fakultät (ausgenommen im Bereich der Lehre) im Namen des Rektors verbunden. 
 
Diese Bevollmächtigung ist an die Funktion der Dekanin bzw. des Prodekans gebunden und 
erlöscht mit deren Beendigung automatisch. 

 
Für das Rektorat 

     Rektor Univ.-Prof. Dr. Oliver Vitouch 
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